



Angebot des Bieters



Name und Anschrift des Bieters: 
[bookmark: Text4]     
[bookmark: Text5]     
[bookmark: Text6]     
[bookmark: Text7]     

[bookmark: Dropdown2]WSW 
Bromberger Straße 39

42281 Wuppertal 


[bookmark: Text8]Angebotsdatum:      

[bookmark: Text1]Maßnahme: 	600457: BH-Nächstebreck, Umbau Lichtkuppel Erweiterung RWA-Anlagen


Sehr geehrte Damen und Herren,

[bookmark: Text9]bezugnehmend auf Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebots vom       bieten wir die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an (vgl. Anlage). 
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Bestandteile unseres Angebots sind neben diesem Schreiben

· die Leistungsbeschreibung mit den Preisen und geforderten Erklärungen
· die Besonderen Vertragsbedingungen der WSW für die Vergabe von Bauarbeiten und Bauleistungen (BVB)
· [bookmark: Text10]     

Unserem Angebot liegen außerdem zugrunde:

· die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
· die Allgemeinen Vergabebedingungen der WSW für die Vergabe von Bauarbeiten und Bauleistungen (AVB)
· [bookmark: Text11]     
 
Wir bestätigen, die Vergabeunterlagen vollständig erhalten zu haben und erklären ausdrücklich, dass wir gegenüber der WSW keine Ansprüche stellen werden, die sich aus einer eventuell seitens der WSW unbemerkt gebliebenen Unvollständigkeit der Vergabeunterlagen ergeben könnten. 

[bookmark: Text12]An unser Angebot halten wir uns bis zum       gebunden, mindestens jedoch bis zum Ablauf der in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vorgegebenen Frist.

[bookmark: Text13]Frühest möglicher Arbeitsbeginn:      

[bookmark: Text14]Für die Durchführung vorstehender Arbeiten werden       Arbeitstage benötigt. 


2
Wir erklären, dass wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Sozialabgaben ständig nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfüllen. 

Der Auftraggeber wird ermächtigt, jederzeit die von uns getätigten Angaben zu überprüfen und entsprechende Auskünfte einzuholen. 


[bookmark: _Hlk213948484]3 
Mindestlohn

3.1 Pflicht zur Einhaltung gesetzlicher Regelungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrages zur Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Mindestlohngesetzes (MiLoG) in der jeweils geltenden Fassung und ggf. der Mindestarbeitsbedingungen gem. § 8 AentG. Der Auftragnehmer zahlt seinen Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des jeweiligen gesetzlichen Mindestlohnes gem. § 1 II MiLoG. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, die Ermittlung der bei der Berechnung des Mindestlohns einzubeziehenden Vergütungsbestandteile korrekt vorzunehmen und den Mindestlohn entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu ermitteln.


3.2 Freistellungen

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Rahmen dieses Vertrages von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit § 13 MiLoG frei. Dies gilt auch für etwaige erforderliche Kosten, die dem Auftraggeber wegen der Geltendmachung von Ansprüchen seitens der Arbeitnehmer oder Dritter (z. B. Sozialversicherungsträger) entstehen. Hierunter fallen auch Rechtsanwaltskosten gem. dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für erforderliche außergerichtliche und gerichtliche Rechtsverteidigung bei Inanspruchnahme.

3.3 Dokumentationspflichten und Nachweisverpflichtungen

3.3.1
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber zu Vertragsbeginn, sodann bis zur vollständigen Abwicklung des Vertrages regelmäßig zum 1. Januar jedes Jahres und darüber hinaus jederzeit auf Aufforderung des Auftraggebers schriftlich die Einhaltung des MiLoG zu bestätigen.

3.3.2
Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Zahlung des Mindestlohnes sowie die Dokumentation gem. § 17 Abs. 1 MiLoG monatlich, für den Vormonat spätestens zum 15. des Folgemonats, gegenüber dem Auftraggeber nach. Hierfür ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, eine anonymisierte Personaleinsatzliste zur Verfügung zu stellen, die die eingesetzten Arbeitnehmer, die von diesen jeweils geleisteten Stunden und den jeweils gezahlten Arbeitslohn ausweist. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, eine entsprechende Aufstellung über weiteres eingesetztes Personal (freie Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, mithelfende Familienangehörige) zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die Unterlagen vertraulich zu behandeln und Dritten keine Einsicht zu gewähren.

3.3.3
Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, mit von ihm beauftragten Nachunternehmern sowie Verleihern die Einhaltung des MiLoG sowie die Verpflichtung zur fristgemäßen, regelmäßigen Zahlung des jeweils gem. § 1 Abs. 2 MiLoG geltenden Mindestlohnes an deren Arbeitnehmer zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, mit seinen Nachunternehmern sowie Verleihern eine gleichlautende Vereinbarung zu schließen. Sämtliche Nachunternehmer und Verleiher, welche dem Auftragnehmer im Verhältnis zum Auftraggeber nachgestellt sind, sind dazu zu verpflichten, in Entsprechung der Ziff. 2.3.2 Nachweise zu erbringen.




3.3.4
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig, spätestens einen Monat vor Beauftragung, über den Namen und die Anschrift der Person bzw. der Firma des Nachunternehmers bzw. des Verleihers schriftlich zu informieren. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einen Nachunternehmer oder Verleiher zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen zu beauftragen. Der Auftraggeber darf die Erteilung seiner Zustimmung nur bei Vorliegen berechtigter Gründe verweigern.

3.3.5
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber hinsichtlich der Abwehr von etwaigen zivilrechtlichen Klagen zur Zahlung des Mindestlohns zu unterstützen und ihm umfassend und rechtzeitig Auskunft zu erteilen. Etwaige prozessuale Rechte zur Verkündung des Streits bleiben unberührt.

3.4 Zurückbehaltungsrecht / Sonderkündigungsrecht

Im Falle des Verstoßes des Auftragnehmers gegen das MiLoG und/oder der unter Ziff. 2.3 dieser Vereinbarung beschriebenen Verpflichtungen, ist der Auftraggeber berechtigt, die vereinbarte Vergütung ganz oder teilweise zurückzubehalten. Unter den gleichen Voraussetzungen ist er berechtigt, den Leistungsvertrag außerordentlich mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
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Folgende Leistungen sollen an folgende Nachunternehmer übertragen werden: 

· [bookmark: Text15]     
· [bookmark: Text16]     
· [bookmark: Text17]     
(Liste ggf. auf separatem Blatt fortführen.)

[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|	Wir werden keine Nachunternehmer beauftragen und die Leistung im eigenen Betrieb 	ausführen.
[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|	Wir werden die oben genannten Leistungen an Nachunternehmer übertragen, obwohl 	unser Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist. 
[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|	Wir werden die oben genannten Leistungen an Nachunternehmer übertragen, weil 
	unser Betrieb auf diese Leistungen nicht eingerichtet ist. 

Im Hinblick auf die uns bekannten Vertragsbedingungen, wie sie Gegenstand der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes waren, erklären wir nochmals ausdrücklich, dass uns bekannt ist, dass alle angebotenen Leistungen bereits mit Angebotsabgabe dergestalt zu kennzeichnen sind, welche Arbeiten an Nachunternehmer vergeben werden sollen. Weiterhin ist uns bekannt, dass vor Einschaltung eines Nachunternehmers die ausdrückliche Zustimmung der WSW einzuholen ist, wenn Leistungen übertragen werden sollen, auf die unser Betrieb eingerichtet ist. Des weiteren ist uns bekannt, dass nach Vertragsabschluss mit einer Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an Nachunternehmer seitens der WSW nicht gerechnet werden kann. 


5
Wir sind uns bewusst, dass bereits eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben den Ausschluss von diesem und weiteren Angebotsverfahren zur Folge haben kann. 


6
[bookmark: Text18]Unternehmer Angebotssumme: netto €       zzgl. Mehrwertsteuer

[bookmark: Text19]Geprüfte Summe:		     netto €       zzgl. Mehrwertsteuer
(vom Auftraggeber auszufüllen)


7
Wir unterbreiten zusätzlich folgendes Nebenangebot/ folgende Nebenangebote:

· [bookmark: Text20]     
· [bookmark: Text21]     


8
Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebots.

|_|	Wir gebe(n) eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses des 
	Auftraggebers ab und erkennen mit der Unterschrift die vom Auftraggeber verfasste 
	Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich an.






9
|_|	Wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt unseres 
	Angebotes ist, wenn die Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz 
	„oder gleichwertig“ enthalten und von uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typ	bezeichnung) eingetragen wurden.



[bookmark: Text22][bookmark: Text23]     , den      	
			
Ort, Datum					Stempel und Unterschrift

Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben. Bei einer elektronischen Abgabe des Angebotes über das Vergabeportal „Vergabemarktplatz Rheinland“ ist keine Unterschrift erforderlich.
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